
Deutsche  Lufthansa Aktiengesellschaft 
Köln 
 
 
Wir laden unsere Aktionäre zur  
 
64. ordentlichen Hauptversammlung  
am Freitag, dem 5. Mai 2017, um 10.00 Uhr,  
 
in die Messe Hamburg 
Messeplatz 1 
Messehalle A3, Eingang West  
20357 Hamburg, ein.
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I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern
abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft 
und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats einschließlich 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2016

2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen 
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des 
Geschäftsjahrs 2017 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen
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II.  Vorschläge zur Beschlussfassung zu den 
 Tagesordnungspunkten

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts 
für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats einschließlich des erläuternden Berichts des 
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2016

Es findet nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschluss
fassung der Hauptversammlung statt, da der Aufsichtsrat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
entsprechend §§ 172, 173 AktG bereits am 15. März 2017 gebilligt hat. 
Jahres abschluss, Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, 
Bericht des Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die Ver
wendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Vorstands mit den 
Erläuterungen zu den übernahmerechtlichen Angaben sind im öffent
lich verfügbaren Geschäftsbericht enthalten und über die Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich.

2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, 
den im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
234 Mio. Euro in voller Höhe an die Aktionäre auszuschütten, 
und zwar durch Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je 
dividendenberechtigter Stückaktie.

Die Dividende ist am 6. Juni 2017 zur Auszahlung fällig.

Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder (i) ausschließlich 
in bar oder (ii) für einen Teil der Dividende zur Begleichung der 
Steuer schuld in bar und für den verbleibenden Teil der Dividende in 
Form von Stückaktien der Gesellschaft (nachfolgend auch „Aktien
dividende“ genannt) oder (iii) für einen Teil seiner Aktien in bar und 
für den anderen Teil seiner Aktien als Aktiendividende geleistet 
werden. Die Einzelheiten der Barausschüttung und der Möglichkeit der 
Aktionäre zur Wahl der Aktiendividende werden in einem Dokument 
erläutert, das den  Aktionären zur Verfügung gestellt wird und insbe
sondere  Infor mationen über die Anzahl und die Ausstattung der Aktien 
enthält und in dem die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot 
dargelegt werden. 
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Die Dividende unterliegt grundsätzlich der Kapitalertragsbesteuerung 
(einschließlich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer). Daher 
wird bei Wahl der Aktiendividende ein Teilbetrag in Höhe von etwa 30 % 
der Dividende je Stückaktie in bar ausgeschüttet. Dieser Teilbetrag dient 
in Abhängigkeit vom steuerlichen Status des jeweiligen Aktionärs zur 
Abdeckung der an die Steuerbehörden abzuführenden Kapitalertrag
steuer einschließlich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. 
Ein möglicher Restbetrag wird dem Aktionär gutgeschrieben oder der 
gesamte Teilbetrag wird ihm gutgeschrieben, wenn er nicht der Kapital
ertragsbesteuerung unterliegt.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts
jahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den 
Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2016 für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen. 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts
jahr 2016 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers zur etwaigen 
prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für 
das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 und sonstiger 
unterjähriger Finanz informationen 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses 
der Hauptversammlung vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer 
für die etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht 
zum 30. Juni 2017 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischen
lageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher 
unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 37w Abs. 7 WpHG 
zu wählen, sofern eine solche prüferische Durchsicht vor der nächsten 
Hauptversammlung erfolgt. 
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III. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung 

Von den insgesamt ausgegebenen 468.818.054 Stückaktien der 
 Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptver
sammlung alle stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme 
in der Hauptversammlung. Unterschiedliche Aktiengattungen bestehen 
nicht. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt 
der  Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 468.818.054. 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts (inklusive der Ausübung des Stimmrechts mittels 
Briefwahl) sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der 
Haupt versammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind 
und deren An meldung zur Hauptversammlung der Gesellschaft bis 
spätestens 28. April 2017 (24.00 Uhr) unter einer der nachfolgenden 
Adressen

Post:   Hauptversammlung  
Deutsche Lufthansa  Aktiengesellschaft 
c/o ADEUS AktienregisterServiceGmbH 
20797 Hamburg

Fax:  +49 (0) 69 25 627049
EMail: hauptversammlung@dlh.de
Internet: www.lufthansagroup.com/hauptversammlung

in deutscher oder englischer Sprache zugeht.

Aktionäre, welche die OnlineServices unter der oben genannten Inter
netadresse nutzen möchten, benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer 
und das zugehörige Zugangspasswort. Diejenigen Aktionäre, die sich 
bereits für den EMailVersand der Einladung zur Hauptversammlung 
registriert haben, erhalten mit der EinladungsEMail ihre Aktionärs
nummer und müssen ihr bei der Registrierung selbst gewähltes 
Zu gangspasswort verwenden. Alle übrigen im Aktienregister der 
Gesell schaft eingetragenen Aktionäre erhalten ihre Aktionärsnummer 
und ihr Zugangspasswort mit dem Einladungsschreiben zur Haupt
versammlung per Post übersandt. 

Die Unterlagen zur Anmeldung sowie die Tagesordnung zur Haupt
versammlung wird die Gesellschaft an die bis zum 21. April 2017 
(0.00 Uhr) im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Versand
adressen übermitteln. Auch neue Aktionäre, die nach dem 21. April 2017 
(0.00 Uhr) bis einschließlich 28. April 2017 (24.00 Uhr) in das Aktien

mailto:hauptversammlung@dlh.de
http://www.lufthansa.com/hauptversammlung
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register eingetragen werden, können sich gemäß den oben genannten 
Möglichkeiten anmelden. Dafür erforderlich ist die Nennung der 
Aktionärsnummer, des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums. 

Der für die Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts maß gebliche 
Bestandsstichtag (auch technical record date genannt) ist der 
28. April 2017 (24.00 Uhr). Vom 29. April 2017 (0.00 Uhr) bis einschließ
lich 5. Mai 2017 (24.00 Uhr) werden keine Umschreibungen von 
Aktionären im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen. Die Aktien 
werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. 
Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung 
weiterhin frei verfügen.

3. Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten oder mittels Briefwahl

a) Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der 
Hauptversammlung nach entsprechender Erteilung einer Vollmacht 
auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch im Fall der 
Erteilung einer Vollmacht ist immer eine fristgerechte Anmeldung des 
betreffenden Aktienbestands nach den vorstehenden Bestimmungen 
unter III.2. erforderlich. 

Die Gesellschaft bietet den Aktionären auch an, von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im 
Falle ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne konkrete 
Weisung des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimm
rechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ebenso wenig 
nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
Aufträge zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen und 
Anträgen entgegen.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis dersel
ben gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt 
ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. Das Anmeldeformular für die 
Haupt versammlung können die Aktionäre auch zur Vollmachts und 
Weisungserteilung nutzen. Dieses Formular wird den im Aktienregister 
ordnungsgemäß eingetragenen Aktionären mit der Einladung zur 
Hauptversammlung zugesendet. Das Formular kann zudem unter 
den oben unter III.2. genannten Anmeldeadressen postalisch, per Fax 
oder per EMail angefordert werden. Die Aktionäre werden gebeten, 
möglichst  dieses Formular für Bevollmächtigung sowie zur Erteilung 
von  Weisungen zu nutzen. 
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Aktionäre können über die oben unter III.2. angegebene Internet
adresse unter Nutzung der OnlineServices bis zum Ende der 
Anmelde frist Vollmachten an Dritte und die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Die über die OnlineServices 
erteilten Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm
rechtsvertreter können über die OnlineServices noch bis zum Beginn 
der Generaldebatte geändert werden. 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsver
einigung oder von diesen nach § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 in 
Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen, Instituten 
oder Unternehmen können Besonderheiten gelten. Die Aktionäre 
werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu bevollmächti
genden Rechtsträger rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise 
geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 
Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, 
Institute oder Unternehmen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die 
ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des 
Aktionärs ausüben.

Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie die Erteilung von 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts
vertreter können vor der Hauptversammlung per Post oder Fax an 
die oben unter III.2. angegebenen Adressen bis zum 4. Mai 2017 
(15.00 Uhr) (eingehend) übermittelt werden. Später eingehende 
Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder Fax 
werden nicht berücksichtigt. Die Aktionäre haben zudem – auch über 
den 4. Mai 2017 (15.00 Uhr) hinaus – bis zum Beginn der General
debatte der Hauptversammlung die Möglichkeit der Übermittlung von 
Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweisen sowie von Weisungen an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per EMail 
an die oben unter III.2. angegebene Adresse. Hiervon unberührt bleibt 
die Möglichkeit, den Nachweis einer Bevollmächtigung in Textform am 
Tag der Hauptversammlung an der Ein und Ausgangskontrolle zu 
erbringen.

b)  Stimmabgabe durch Briefwahl

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch Briefwahl ausüben. Auch im Fall der Briefwahl ist immer eine 
fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands nach den 
oben unter III.2. genannten Bestimmungen erforderlich. Bevoll mächtigte 
 Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG 
gleich  gestellte Personen, Institute oder Unternehmen können sich 
 ebenfalls der Briefwahl bedienen.
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Briefwahlstimmen können der Gesellschaft bis einschließlich 
28. April 2017 (24.00 Uhr) (eingehend) an die oben unter III.2. 
angegebenen Adressen übermittelt werden. Das Anmeldeformular 
für die Hauptversammlung können die Aktionäre auch zur Briefwahl 
nutzen. Dieses Formular wird den im Aktienregister ordnungsgemäß 
eingetragenen Aktionären mit der Einladung zur Hauptversammlung 
zugesendet. Das Formular kann zudem unter den oben unter III.2. 
genannten Anmeldeadressen postalisch, per Fax oder per EMail 
angefordert werden. Die Aktionäre werden gebeten, möglichst dieses 
Formular zur Briefwahl zu nutzen. Die Briefwahl schließt eine Teilnahme 
an der Hauptversammlung nicht aus. Die persönliche Teilnahme eines 
Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptver samm
lung gilt als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahlstimme.

4. Rechte der Aktionäre

a)  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer 
Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grund  kapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 
500.000 Euro (Letzteres entspricht 195.313 Aktien) erreichen, können 
nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss bei 
der Gesellschaft  spätestens am 4. April 2017 (24.00 Uhr) eingehen. 
Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, ein solches Verlangen 
schriftlich an

  Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
– Vorstand – 
z. Hd. Investor Relations (HV) FRA IR 
Lufthansa Aviation Center 
Airportring 
60546 Frankfurt

oder per EMail unter Hinzufügung des Namens des oder der 
 verlangenden Aktionäre mit qualifizierter elektronischer Signatur an 

 hvservice@dlh.de

zu übersenden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen 
nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit 
ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der Fristberechnung sind ferner 
die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. 
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 
soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden 
– unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekanntgemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
www.lufthansagroup.com/hauptversammlung bekanntgemacht und 
den Aktionären mitgeteilt.

b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft bis spätestens 20. April 2017 
(24.00 Uhr) (eingehend) unter Angabe ihres Namens begründete 
Anträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichts rat 
zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG 
sowie unter Angabe ihres Namens Vorschläge gegen einen Wahl
vorschlag zur Wahl von Aufsichtsrats mitgliedern oder von Abschluss
prüfern gemäß § 127 AktG übersenden. Wahlvorschläge von Aktionären 
brauchen nicht begründet zu werden. Diese Anträge und/oder Wahl
vorschläge von Aktionären sind ausschließlich an eine der folgenden 
Adressen zu richten: 

Post:   Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
– Vorstand – 
z. Hd. Investor Relations (HV) FRA IR 
Lufthansa Aviation Center 
Airportring 
60546 Frankfurt

Fax:  +49 (0) 69 69690990
EMail: hvservice@dlh.de

Anderweitig adressierte Anträge und/oder Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Anträge und/oder Wahl
vorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang 
unter der Internetadresse www.lufthansagroup.com/hauptversammlung 
veröffentlicht. Wahlvorschläge von Aktionären werden nur zugänglich 
gemacht, wenn sie die folgenden Angaben enthalten: Name, aus
geübter Beruf, Wohnort des zur Wahl Vorgeschlagenen sowie – bei 
Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – die Angaben 
nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich 
gemacht. 

c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärs vertreter 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft ver
langen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tages
ordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich grundsätzlich 
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell
schaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des  Konzerns 

http://www.lufthansa.com/hauptversammlung-
http://www.lufthansa.com/hauptversammlung
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und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Auch hier ist aber Voraussetzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich 
mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu stellen. Der Vorstand ist 
berechtigt, in bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die 
Auskunft zu verweigern.

5. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Der Inhalt dieser Einberufung inklusive der Erläuterung, wenn zu einem 
Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll, 
sowie die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen 
inklusive des Geschäftsberichts, der Berichte des Vorstands, die 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 
und die der Versammlung unverzüglich zugänglich zu machenden 
Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung im 
Sinne von § 122 Abs. 2 AktG stehen unter der Internetadresse 
www.lufthansagroup.com/hauptversammlung zum Abruf zur Verfügung. 
Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse 
unter derselben Internetadresse zugänglich gemacht.

Köln, den 24. März 2017

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

http://www.lufthansa.com/hauptversammlung


Sitz der Gesellschaft: Köln 
Registereintragung: Amtsgericht Köln, HRB 2168 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolfgang Mayrhuber 
Vorstand: Carsten Spohr (Vorsitzender), Karl Ulrich Garnadt, 
Harry Hohmeister, Ulrik Svensson, Dr. Bettina Volkens F0
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